
Das Berufungsverfahren

Ausschreibung*

Berufungskommission*

Fakultätsrat

Zentrale Gremien

Ruferteilung

Vorbereitung der Verhandlungen*

Berufungsverhandlungen

Rufannahme oder Rufablehnung

Ernennungs-/Einstellungsverfahren

Antrag durch die Fakultät, Beschluss durch das Rektorat, Veröffentlichung

Kriterienkatalog, Sichtung der Bewerbungen, Einladung zu Probevorträgen, Bestellung Gutachten, Berufungsvorschlag

Entscheidung über den Berufungsvorschlag

Empfehlung des Rektorats an die Rektorin/den Rektor  und Zustimmung des Senats zum Berufungsvorschlag

durch die Rektorin/den Rektor 

Sachgebiet Berufungsmanagement und Personalangelegenheiten der Professorinnen und Professoren

Kandidatin/Kandidat und
Fakultät

Kandidatin/Kandidat und
Fakultät

Personaldezernat und
Dekanin/Dekan

Rufannahme:
Ernennungs-/Einstellungsverfahren

Rufablehnung:
Ruf an Nächstplatzierte/n

Liste erschöpft:
erneutes Verfahren

Rektorin/Rektor
zum Gehalt und andere persönliche Angelegenheiten

Kanzlerin/Kanzler 
Dekanin/Dekan
zur Ausstattung

* Detaillierte Teilprozesse


